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Teilnahmebedingungen Danone Nations Cup 2018 

 
 
1. Allgemeine Informationen 

a) Turnierart: Kleinfeldturnier (halbes Großfeld) 
b) Spieleranzahl: 7 Feldspieler + Torwart sowie max. 4 Auswechselspieler 
c) Spielberechtigte Jahrgänge 2018: 2006/2007 (jünger ist erlaubt, aber keinesfalls Jahrgang 2005!); das Alter der Spieler muss am 

Spieltag durch einen Ausweis (Spielerpass/Kinderausweis) nachgewiesen werden. Das Turnier ist offen für gemischte und 
gleichgeschlechtliche Teams. Für Mädchen gilt die gleiche Jahrgangsregel. 

d) Art der Mannschaften: Vereins-, Schul- und Straßenmannschaften aus Deutschland. Mannschaften aus dem Ausland sind beim DNC 
Deutschland nicht teilnahmeberechtigt. 

e) Turnierregeln: Kleinfeldregeln, wie sie im Wesentlichen in den Landesverbänden des DFB für D-Junioren angewendet werden. Da diese 
jedoch in den Landesverbänden teilweise sehr unterschiedlich gehandhabt werden, gibt es für den DNC noch allgemeine 
Sonderbestimmungen, die in den Turnierregeln festgehalten sind. 

f) Die An- und Abreise zu/von dem Danone Nations Cup erfolgt auf eigene Gefahr. 
g) Dem Thema Fairplay wird im Danone Nations Cup sowohl beim deutschen Turnier als auch beim Weltfinale eine sehr hohe Bedeutung 

beigemessen! Beim Deutschlandfinale wird neben dem Preis für den Torschützenkönig ein Fairplay-Preis für das fairste Team vergeben. 
 
2. Infos zur Anmeldung 

a) Informationen zu den einzelnen Qualifikationsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Webseite www.danonecup.de. 
b) Bei den Vorrundenturnieren wie auch beim Deutschlandfinale fällt keine Teilnahmegebühr an. 
c) Für die Mannschaften, die sich zur Teilnahme am Deutschlandfinale qualifizieren oder über eine Wildcard etc. teilnehmen, übernimmt 

Danone die Kosten für Übernachtung (falls notwendig) und Verpflegung. Die Anreise nach München erfolgt in Eigenregie. Danone 
vergütet dafür eine Anreisepauschale.  

 
3. Haftung 

a) Danone übernimmt für Wertsachen bzw. persönliche Gegenstände von Spielern oder Besuchern keine Haftung. 
b) Bei allen Vorrundenturnieren ist der jeweilige ausrichtende Verein der Veranstalter. 
c) Die anmeldende Person erklärt, dass für die Spieler ein hinreichender Haftpflicht- und Krankenversicherungsschutz besteht.  

 

4. Nutzungsrechte/Datenschutz  
a) Die Teilnehmer willigen ein, dass die persönlichen Daten im Rahmen des Danone Nations Cup von Danone elektronisch verarbeitet und 

genutzt werden dürfen. Bei der Teilnahme an Vorrundenturnieren werden die Daten an den jeweiligen ausrichtenden Verein sowie an den 
Kooperationspartner Sport2000 weitergeleitet. 

b) Der Teilnehmer gewährt Danone das ausschließliche, vollumfängliche, inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkte Recht, 
Fotoaufnahmen und/oder Filmaufnahmen und/oder Tonaufnahmen und/oder Interviews im Rahmen des Danone Nations Cup 
einschließlich eventueller Promotionsveranstaltungen von ihm und/oder seinem Namen und/oder Teamnamen und/oder sonstigen 
persönlichen Merkmalen und/oder Zeichen zu erstellen und in allen derzeitigen und/oder zukünftigen Medien zugänglich zu machen. Der 
Teilnehmer gewährt weiter das ausschließliche, vollumfängliche, inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkte Recht, die im Rahmen der 
Veranstaltung gemachten Fotoaufnahmen und/oder Filmaufnahmen und/oder Tonaufnahmen und/oder Interviews in ursprünglicher 
und/oder bearbeiteter Form ganz oder in Teilen für Zwecke der Werbung und/oder der Berichterstattung in sämtlichen gegenwärtigen 
und/oder zukünftigen Medien zu nutzen. 

c) Hierfür muss von den Erziehungsberechtigten ein entsprechendes Formular unterschrieben werden (gilt nur für Deutschlandfinale). 
 

5. Weitere Bestimmungen 
a) Ein Spielerwechsel während des Turniers von einer zu einer anderen Mannschaft führt zur Disqualifikation der einwechselnden 

Mannschaft. 
b) Danone behält sich vor, den Zeitpunkt, den Ort, die Regeln oder das Format des Danone Nations Cup zu ändern, sie vollständig oder 

teilweise abzusagen oder zu beschränken. Der Veranstalter wird die teilnehmenden Mannschaften über solche Änderungen so schnell wie 
möglich informieren. 

c) Danone bzw. die veranstaltenden Vereine behalten sich vor, Teams oder einzelne Teammitglieder aus dem laufenden Turnier 
auszuschließen: 
• bei falschen Angaben zur Person (z.B.: Alter, Name, usw.) 
• bei Konsum, Weitergabe oder Besitz von illegalen Substanzen (Drogen, Doping usw.) 
• bei unzureichender körperlicher Verfassung 
• bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen  
• bei Verstößen durch einzelne oder alle Teammitglieder gegen Spiel- und Turnierregeln 
• bei Störung des Turnierbetriebs durch das Benehmen einzelner oder aller Teammitglieder 
• bei nicht vorliegender Zustimmung der Erziehungsberechtigten  
• bei weiteren wichtigen Gründen die einen Ausschluss geboten erscheinen lassen. 

d) Die Mannschaft, die sich für das Weltfinale qualifiziert, erklärt sich damit einverstanden, beim Weltfinale nicht als Vereinsmannschaft 
sondern als TEAM GERMANY aufzutreten und während des Turniers auf und neben dem Spielfeld die DNC-Turnierbekleidung zu tragen. 

 


